
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1991/6/28 90/18/0194
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.06.1991

Index

001 Verwaltungsrecht allgemein

14/02 Gerichtsorganisation

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §7 Abs1 Z4;

GOG 1945 §78 Abs4;

VwRallg;

Beachte

Miterledigung (miterledigt bzw zur gemeinsamen Entscheidung verbunden): 91/18/0075

Rechtssatz

Zuständig zur Entscheidung über Aufsichtsbeschwerden gegen den Präsidenten eines Kreisgerichtes ist der

vorgesetzte Präsident, sohin jener des betre@enden Oberlandesgerichtes. Richten sich beleidigende Vorwürfe in der

Aufsichtsbeschwerde gegen den Präsidenten, fehlt diesem die Zuständigkeit zur Erledigung der Aufsichtsbeschwerde

(Hinweis EvBl 1968/9).
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